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Klaus-Peter Puls: 
 
Wahlrechtsgleichheit gilt für große und kleine Fraktionen 
 

Zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Zulässigkeit sogenannter „Zählgemein-

schaften“ bei der Wahl kommunaler Ausschüsse erklärt der innen- und rechtspolitische 

Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Klaus-Peter Puls: 

 

Wir teilen die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, dass Gemeinderatsaus-

schüsse die Zusammensetzung des Plenums und das darin wirksame politische Mei-

nungs- und Kräftespektrum widerspiegeln müssen. Danach dürfen weder große noch 

kleine Fraktionen bei der Besetzung kommunaler Ausschüsse bevorzugt oder benach-

teiligt werden. 

 

Die Grünen wollen die Kommunalverfassung ändern, weil sie für kleinere Fraktionen 

und damit für sich selbst unangemessene Vorteile anstreben. Die CDU will offenbar 

Gesetzesänderungen vermeiden, weil sie sich selbst in den Ausschüssen unange-

messene Vorteile verschaffen will.  

 

Die SPD-Landtagsfraktion schlägt eine Gesetzesänderung vor, die gewährleistet, dass 

weder große noch kleine Fraktionen in den Gemeinderatsausschüssen über- oder un-

terrepräsentiert sind: Die Wahlrechtsgleichheit gilt für große und kleine Fraktionen 

gleichermaßen. 

 

 
 


